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DER FOURIER
Gersau, Oktober 1967

Erscheint monatlich
40. Jahrgang Nr. 10

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion SRV - beglaubigte Auflage 8775 Exemplare

VON MONAT ZU MONAT

Zusätzliche Diensttage in Ausbildungsdiensten
I.

Die schweizerische Militärgesetzgebung umschreibt die zeitliche Dauer der in Friedens-
zeiten zu leistenden Instruktionsdienste genau und abschliessend nach Tagen. So werden
nicht nur die Referate«- »wd RWerscfew/e« in ihrer Dauer genau begrenzt; ebenso wird
auch die Dauer der R^rse Trappe«t'erfea«d (Wiederholungs-, Ergänzungs- und Land-
sturmkurse) vom Bundesgesetz über die Militärorganisation (MO) geregelt, sei es, dass

die MO die Zeitdauer der einzelnen Kurse selber angibt, oder sei es, dass vom Gesetz

die Totalzahl von Diensttagen festgelegt wird, welche mit allen Kursen zusammen er-
reicht werden müssen. (Dieses Vorgehen für die Instruktionsdienste im Frieden steht im

Gegensatz zu den Dienstleistungen im aktiven Dienst, bei denen eine zeitliche Befristung
aus naheliegenden Gründen nicht möglich ist.)

Für die einzelnen Kurse im Truppenverband gelten folgende Rege/«wge«.-

1. Für die Wiederfeo/««gsfe»rse legt Art. 121 der MO die Dauer jedes einzelnen Kurses

mit 20 Tagen abschliessend fest.

2. Für die Ergärazawgsfewrse der Landwehr bestimmt die MO (Art. 122) lediglich, dass

ihre Totaldauer insgesamt höchstens 40 Tage betragen soll; dabei bleibt es dem

Bundesrat überlassen, innerhalb dieses Rahmens die Dauer der einzelnen Kurse fest-

zulegen. Ein Bundesratsbeschluss vom 2. Dezember 1963 über die Wiederholungs-
kursc, Ergänzungskurse und Landsturmkurse bestimmt in Art. 2, dass die Ergänzungs-
kurse entweder 6, 13 oder 20 Tage dauern. Dies bedeutet, dass die Dienstpflichtigen
der Landwehr entweder 5 Ergänzungskurse zu 6, 3 Kurse zu 13 oder 2 Kurse zu
20 Tagen zu leisten haben.

3. Bei den gibt die MO (Art. 122) wiederum nur die Totalzahl der

gesamthaft zu erreichenden Diensttage mit 13 Tagen an; auch hier ist der Bundesrat
damit beauftragt, den zeitlichen Umfang der einzelnen Dienstleistungen festzulegen.
Dies ist ebenfalls im zitierten Bundesratsbeschluss vom 2. Dezember 1963 erfolgt, in
dessen Art. 3 die Dienstleistungen in den Landsturmkursen auf 6 oder 13 Tagen fest-

gelegt werden; somit ist die Landsturmkurspflicht entweder mit einem einzigen Kurs
zu 13, oder mit zwei Kursen zu je 6 Tagen zu erfüllen.
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